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Einladung 
zur ordentlichen Generalversammlung des Tauchclub Happy Bubbles 

am 23. März 2019 um 13:00 Uhr 
Der Jägerwirt 

Kasern 4 
5101 Bergheim bei Salzburg 

 
Liebes Tauchclub Happy Bubbles Mitglied! 
 
Wir laden dich recht herzlich zur Generalversammlung 2019 des Tauchclub Happy Bubbles 
ein. 
 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Stimm- bzw. Wahlberechtigung und der Stimmverteilung 
3. Genehmigung der Tagesordnung bzw. Änderung der Tagesordnung 
4. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 27. Februar 2016 
5. Genehmigung der Kooptierung des neuen techn. Leiters 
6. Berichte der Vorstandsmitglieder 
7. Bericht der Kontrolle 
8. Entlastung des Vorstands 
9. Vorstellen der Wahlvorschläge 
10. Wahl einer/s Wahlvorsitzenden 
11. Übergabe des Vorsitzes an den/die Wahlvorsitzende(n) mit Rücktritt des Vorstandes 
12. Neuwahl des Vorstands 
13. Übergabe des Vorsitzes an den neuen Vorstand 
14. Neuwahl der Kontrolle 
15. Beschlussfassung über Anträge an die Generalversammlung 
16. Vorschau auf 2019 
17. Allfälliges 
 

Anträge oder Wahlvorschläge an die Generalversammlung am 23.3.2019 sind bis spätestens 9. März 
2019 an die Adresse Tauchclub Happy Bubbles, Fürbergstraße 5, 5020 Salzburg, oder per Mail an 
info@happy-bublbes.at zu senden (Datum des Poststempels zählt, bzw. bei Mails das Eingangsdatum). 
Bei Maileingängen wird eine Empfangsbestätigung zurückgesendet. Nur wenn diese den Absender des 
Antrags erreicht, gilt der Antrag als eingegangen. Anträge können auch persönlich in Schriftform bei 
Rainer Wagner, oder Christian Schrattenecker abgegeben werden. 
 
Jedes bei der Generalversammlung anwesende, wahlberechtigte Mitglied kann ein weiteres Mitglied 
vertreten. Vorausgesetzt, dass es dazu bevollmächtigt wurde. Die dazu notwendige Vollmacht findest du 
auf Seite 2. 

 
 

Für den Vorstand 
Christian Schrattenecker 

Obmann Tauchclub Happy Bubbles 
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VOLLMACHT 
 

zur Generalversammlung des Tauchclub Happy Bubbles am 23. März 2019 
 
 
Das ordentliche Vereinsmitglied: _____________________________________________  
 
geboren am: ___________________ 
 
mit der Adresse: __________________________________________________________  
 
beauftragt und ermächtigt den/die nachfolgend angeführte(n) Vollmachtsnehmer(in), ihn/sie bei 
der am 23. März 2019 um 13:00 Uhr in Bergheim, stattfindenden ordentlichen 
Generalversammlung des Tauchclub Happy Bubbles zu vertreten, insbesondere in dessen 
Namen Äußerungen und Erklärungen abzugeben, Anträge zu stellen und das dem oben 
genannten ordentlichen Vereinsmitglied zustehende Stimm- und Wahlrecht auszuüben. 
 
 
Als Vollmachtsnehmer(in) wird namhaft gemacht: 
 
Vorname/Nachname: _____________________________________________________  
 
geboren am: ___________________  
 
Adresse: ____________________________________________________________________ 
 
Unterschrift des zu vertretenden ordentlichen Mitglieds: _______________________________ 
 
Ort: ___________________________  Datum: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder die vor dem 1.10.2018 Mitglied beim Tauchclub Happy 
Bubbles wurden und den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2019 bezahlt haben. Wahlberechtigte 
Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Generalversammlung das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können ihr Wahlrecht über ihren gesetzlichen Vertreter bzw. einem vom gesetzlichen 
Vertreter bevollmächtigtes, stimmberechtigtes ordentliches Mitglied ausüben.  
 
 


